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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 06.03.2024 

Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

Entwurf eines Gesetzes zur Gewährung von Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen 
der gestiegenen Verbraucherpreise und zur Änderung des Niedersächsischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 19/3545 

Berichterstattung: Abg. Sina Maria Beckmann (GRÜNE) 

(Es ist ein mündlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt dem Landtag, 

1. den Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drucksache 19/3545 mit den aus der Anlage 
ersichtlichen Änderungen anzunehmen und 

2. die Einsenderin der in die Beratungen einbezogenen Eingabe 668/03/19 über die Sach- und 
Rechtslage zu unterrichten. 

Dr. h. c. Björn Thümler 
Vorsitzender 
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Gesetz  

zur Gewährung von Sonderzahlungen zur  

Abmilderung der Folgen der gestiegenen  

Verbraucherpreise und zur Änderung des  

Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Gesetz  

zur Gewährung von Sonderzahlungen zur  

Abmilderung der Folgen der gestiegenen  

Verbraucherpreise und zur Änderung des  

Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes 

  

Artikel 1 Artikel 1 

Niedersächsisches Gesetz  

zur Gewährung von Sonderzahlungen zur Abmilderung  

der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise  

(Niedersächsisches Inflationsausgleichssonderzahlungs-

gesetz - NISZG -) 

Niedersächsisches Gesetz  

zur Gewährung von Sonderzahlungen zur Abmilderung  

der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise  

(Niedersächsisches Inflationsausgleichssonderzahlungs-

gesetz - NISZG -) 

  

§ 1 § 1 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

  

 (1) Dieses Gesetz regelt die Gewährung von Son-

derzahlungen zur Abmilderung der Folgen der gestiege-

nen Verbraucherpreise an die 

 (1) Dieses Gesetz regelt die Gewährung von Son-

derzahlungen zur Abmilderung der Folgen der gestiege-

nen Verbraucherpreise an die 

  

1. Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und 

Richter im Geltungsbereich des Niedersächsischen 

Besoldungsgesetzes (NBesG) mit Ausnahme der 

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie der eh-

renamtlichen Richterinnen und Richter, 

1. unverändert 

  

2. Referendarinnen und Referendare, die sich im Zeit-

raum vom 9. Dezember 2023 bis zum 31. Oktober 

2024 in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-

verhältnis im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Nie-

dersächsischen Gesetzes zur Ausbildung der Juris-

tinnen und Juristen befanden oder befinden, 

2. unverändert 

  

 2/1. Personen, die sich im Zeitraum vom 9. Dezem-

ber 2023 bis zum 31. Oktober 2024 in einem öf-

fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis im 

Sinne des § 24 Abs. 4 Satz 2 der Niedersächsi-

schen Laufbahnverordnung befanden oder be-

finden, 

  

3. in § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Beamtenver-

sorgungsgesetzes (NBeamtVG) genannten Versor-

gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 

sowie Altersgeldempfängerinnen und Altersgeld-

empfänger. 

3. unverändert 

  

 (2) Auf die Beamtinnen und Beamten der öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände 

findet das Gesetz keine Anwendung. 

 (2) unverändert 
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§ 2 § 2 

Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen der  

gestiegenen Verbraucherpreise für Beamtinnen,  

Beamte, Richterinnen und Richter 

Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen der  

gestiegenen Verbraucherpreise für Beamtinnen,  
Beamte, Richterinnen, ____ Richter und Personen in 

einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 

  

 (1) Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich-

tern wird eine einmalige Sonderzahlung für den Kalender-

monat Januar 2024 in Höhe von 1 800 Euro gewährt, 

wenn 

 (1) unverändert 

  

1. das Dienstverhältnis am 9. Dezember 2023 bestan-

den hat und 

 

  

2. im Zeitraum vom 1. August bis zum 8. Dezember 

2023 mindestens an einem Tag ein Anspruch auf 

Dienstbezüge bestanden hat. 

 

  

 (2) Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich-

tern wird für die Kalendermonate Januar bis Oktober 2024 

eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von 120 Euro 

gewährt, wenn 

 (2) unverändert 

  

1. das Dienstverhältnis in dem jeweiligen Monat be-

steht und 

 

  

2. in dem jeweiligen Monat mindestens an einem Tag 

ein Anspruch auf Dienstbezüge besteht. 

 

  

 (3) 1Für Anwärterinnen, Anwärter, Referendarinnen 

und Referendare gelten die Absätze 1 und 2 entspre-

chend; die Höhe der einmaligen Sonderzahlung nach Ab-

satz 1 beträgt 1 000 Euro, die Höhe der monatlichen Son-

derzahlung nach Absatz 2 beträgt 50 Euro. 2Statt eines 

Anspruchs auf Dienstbezüge muss ein Anspruch auf An-

wärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe bestanden haben  

oder bestehen. 

 (3) 1Für Anwärterinnen, Anwärter __________ und 
Personen in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 oder 2/1 gelten 

die Absätze 1 und 2 entsprechend; die Höhe der einmali-

gen Sonderzahlung nach Absatz 1 beträgt 1 000 Euro, 

die Höhe der monatlichen Sonderzahlung nach Absatz 2 

beträgt 50 Euro. 2Statt eines Anspruchs auf Dienstbezüge 

muss ein Anspruch auf Anwärterbezüge oder Unterhalts-

beihilfe bestanden haben oder bestehen. 

  

 (4) 1§ 11 Abs. 1 und § 12 NBesG gelten entspre-

chend. 2Die jeweilige Sonderzahlung bleibt bei der Be-

rechnung der Zuschläge nach § 11 Abs. 2 und § 12 

Abs. 1 NBesG sowie bei sonstigen Bezügen unberück-

sichtigt. 3Maßgeblich sind jeweils 

 (4) 1§ 11 Abs. 1 und § 12 NBesG gelten entspre-

chend. 2Die jeweilige Sonderzahlung bleibt bei der Be-

rechnung der Zuschläge nach § 11 Abs. 2 und § 12 

Abs. 1 NBesG sowie bei sonstigen Bezügen unberück-

sichtigt. 3Maßgeblich sind jeweils 

  

1. für die einmalige Sonderzahlung nach Absatz 1 die 

Verhältnisse am 9. Dezember 2023, 

1. unverändert 

  

2. für die monatlichen Sonderzahlungen nach Ab-

satz 2 die jeweiligen Verhältnisse am ersten Tag 

des jeweiligen Kalendermonats. 

2. unverändert 
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 (5) Für am 9. Dezember 2023 ohne Dienstbezüge 

beurlaubte oder in Elternzeit ohne Dienstbezüge befindli-

che Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, Refe-

rendarinnen und Referendare sind für die einmalige Son-

derzahlung nach Absatz 1 die Verhältnisse am Tag vor 

Beginn der Beurlaubung oder der Elternzeit maßgeblich. 

____ 4Für am 9. Dezember 2023 ohne Dienstbezüge be-

urlaubte oder in Elternzeit ohne Dienstbezüge befindliche 
anspruchsberechtigte Personen sind für die einmalige 

Sonderzahlung nach Absatz 1 die Verhältnisse am Tag 

vor Beginn der Beurlaubung oder der Elternzeit maßgeb-
lich. 5Für am ersten Tag des jeweiligen Kalendermo-

nats ohne Dienstbezüge beurlaubte oder in Elternzeit 

ohne Dienstbezüge befindliche anspruchsberech-

tigte Personen sind für die monatlichen Sonderzah-

lungen nach Absatz 2 die Verhältnisse am Tag vor Be-

ginn der Beurlaubung oder der Elternzeit maßgeblich. 

  

§ 3 § 3 

Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen der  

gestiegenen Verbraucherpreise für Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger 

Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen der  

gestiegenen Verbraucherpreise für Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger 

  

 (1) 1Empfängerinnen und Empfängern, die am 

9. Dezember 2023 Anspruch auf Ruhegehalt, Witwen-  

oder Witwergeld, Waisengeld, Unterhaltsbeitrag, Bezüge 

bei Verschollenheit, Übergangsgeld oder Bezüge der ent-

pflichteten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

hatten, sowie Personen, die am 9. Dezember 2023 Alters-

geld oder Hinterbliebenenaltersgeld erhalten haben, wird 

für den Kalendermonat Januar 2024 eine einmalige Son-

derzahlung gewährt, die sich nach dem Ruhegehaltssatz 

und den Anteilssätzen des Witwen- oder Witwergeldes 

und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus 

dem Betrag nach § 2 Abs. 1 ergibt. 2Bei Empfängerinnen 

und Empfängern von Mindestversorgungsbezügen gilt 

der jeweils maßgebliche Mindestruhegehaltssatz. 3Bei 

Empfängerinnen und Empfängern von Altersgeld und 

Hinterbliebenenaltersgeld tritt an die Stelle des Ruhege-

haltssatzes der Satz nach § 82 Abs. 1 NBeamtVG, an die 

Stelle der Anteilssätze des Witwen- und Waisengeldes 

treten die Anteilssätze nach § 84 Abs. 2 Satz 1  

NBeamtVG. 

 (1) 1Der Versorgungsträger gewährt Empfänge-

rinnen und Empfängern, die am 9. Dezember 2023 An-

spruch auf Ruhegehalt, Witwen- oder Witwergeld, Wai-

sengeld, Unterhaltsbeitrag, Bezüge bei Verschollenheit, 

Übergangsgeld oder Bezüge der entpflichteten Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer hatten, sowie Per-

sonen, die am 9. Dezember 2023 Altersgeld oder Hinter-

bliebenenaltersgeld erhalten haben, ____ für den Kalen-

dermonat Januar 2024 eine einmalige Sonderzahlung 

____, die sich nach dem Ruhegehaltssatz und den An-

teilssätzen des Witwen- oder Witwergeldes und Waisen-

geldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag 

nach § 2 Abs. 1 ergibt. 2Bei Empfängerinnen und Emp-

fängern von Mindestversorgungsbezügen gilt der jeweils 

maßgebliche Mindestruhegehaltssatz. 3Bei Empfängerin-

nen und Empfängern von Altersgeld und Hinterbliebenen-

altersgeld tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes der 

Satz nach § 82 Abs. 1 NBeamtVG, an die Stelle der An-

teilssätze des Witwen- und Waisengeldes treten die An-

teilssätze nach § 84 Abs. 2 Satz 1 NBeamtVG. 

  

 (2) 1Empfängerinnen und Empfängern von Ruhe-

gehalt, Witwen- oder Witwergeld, Waisengeld, Unter-

haltsbeitrag, Bezügen bei Verschollenheit, Übergangs-

geld oder Bezügen der entpflichteten Hochschullehrerin-

nen und Hochschullehrer sowie Personen, die Altersgeld 

oder Hinterbliebenenaltersgeld erhalten, wird neben ihren 

Versorgungsbezügen für die Kalendermonate Januar bis 

Oktober 2024 eine monatliche Sonderzahlung gewährt. 
2Die Sonderzahlung wird in der Höhe gewährt, die sich 

nach dem Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des 

Witwen- oder Witwergeldes und Waisengeldes sowie des 

Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag nach § 2 Abs. 2 

ergibt. 3Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 

 (2) 1Der Versorgungsträger gewährt Empfänge-

rinnen und Empfängern von Ruhegehalt, Witwen- oder 

Witwergeld, Waisengeld, Unterhaltsbeitrag, Bezügen bei 

Verschollenheit, Übergangsgeld oder Bezügen der ent-

pflichteten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

sowie Personen, die Altersgeld oder Hinterbliebenenal-

tersgeld erhalten, ____ neben ihren Versorgungsbezü-

gen für die Kalendermonate Januar bis Oktober 2024 eine 

monatliche Sonderzahlung ____. 2Die Sonderzahlung 

wird in der Höhe gewährt, die sich nach dem  

Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen-  

oder Witwergeldes und Waisengeldes sowie des  

Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag nach § 2 Abs. 2 

ergibt. 3Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 
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 (3) Die Sonderzahlungen gelten nicht als Teil des 

Ruhegehalts und bleiben bei der Anwendung von Ru-

hens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften sowie bei 

Vorschriften über die anteilige Kürzung außer Betracht. 

 (3) unverändert 

  

§ 4 § 4 

Anspruch auf Sonderzahlungen aus mehreren  

Dienst- oder Ausbildungsverhältnissen oder vergleich-

bare Leistungen 

Anspruch auf Sonderzahlungen aus mehreren  

Dienst- oder Ausbildungsverhältnissen oder vergleich-

bare Leistungen 

  

 (1) Stehen Sonderzahlungen nach diesem Gesetz 

aus mehreren Dienst- oder Ausbildungsverhältnissen bei 

dem gleichen Dienstherrn oder vergleichbare Leistungen 

zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbrau-

cherpreise aus einem Arbeitsverhältnis im öffentlichen 

Dienst bei dem gleichen Dienstherrn zu, so sind die Son-

derzahlungen auf höchstens den Betrag begrenzt, der in 

der Summe der Sonderzahlungen aus den Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen in Fällen 

unverändert 

  

1. des § 2 Abs. 1 den einmaligen Höchstbetrag von 

1 800 Euro, 

 

  

2. des § 2 Abs. 2 den monatlichen Höchstbetrag von 

120 Euro und 

 

  

3. des § 2 Abs. 3 den einmaligen Höchstbetrag von 

1 000 Euro sowie den monatlichen Höchstbetrag 

von 50 Euro 

 

  

ergibt.  

  

 (2) 1Die Sonderzahlung wird für jede Versorgungs-

empfängerin und jeden Versorgungsempfänger sowie für 

jede Empfängerin und jeden Empfänger von Altersgeld  

oder Hinterbliebenenaltersgeld nur einmal gewährt. 
2Beim Zusammentreffen mit einer entsprechenden Leis-

tung aus einem anderen Beamten-, Ausbildungs- oder Ar-

beitsverhältnis im öffentlichen Dienst oder aus einem an-

deren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfängerin  

oder Versorgungsempfänger bei dem gleichen Dienst-

herrn wird die Sonderzahlung mit der Maßgabe gewährt, 

dass 

 

  

1. die Sonderzahlung aus dem Rechtsverhältnis als 

Versorgungsempfängerin oder Versorgungsemp-

fänger oder Empfängerin oder Empfänger von Al-

tersgeld oder Hinterbliebenenaltersgeld nur gezahlt 

wird, soweit sie die entsprechende Leistung aus ei-

nem in Halbsatz 1 genannten Dienstverhältnis über-

steigt, 

 

  

2. der Anspruch aus einem Rechtsverhältnis als Ver-

sorgungsempfängerin oder Versorgungsempfänger 
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dem Anspruch aus einem Rechtsverhältnis als Emp-

fängerin oder Empfänger von Altersgeld oder Hin-

terbliebenenaltersgeld vorgeht, 

  

3. beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Hinter-

bliebenenversorgung sich die Sonderzahlung nach 

dem Ruhegehalt bemisst und neben dem Ruhegeh-

alt gewährt wird sowie 

 

  

4. im Übrigen der Anspruch aus einem späteren 

Rechtsverhältnis als Versorgungsempfängerin oder 

Versorgungsempfänger dem Anspruch aus einem 

früheren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfän-

gerin oder Versorgungsempfänger vorgeht. 

 

  

§ 5 § 5 

Rückzahlung Rückzahlung 
  

 1Für die Rückforderung einer zu Unrecht gezahlten 

Sonderzahlung gelten § 19 Abs. 2 NBesG und § 63 

Abs. 2 NBeamtVG entsprechend. 

 1Für die Rückforderung einer zu Unrecht gezahlten 
Sonderzahlung gelten § 19 Abs. 2 bis 4 NBesG und § 63 

Abs. 2 bis 5 NBeamtVG entsprechend. 

  

  

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen  

Beamtenversorgungsgesetzes 

Änderung des Niedersächsischen  

Beamtenversorgungsgesetzes 

  

 § 64 Abs. 6 Satz 3 Nr. 7 des Niedersächsischen Be-

amtenversorgungsgesetzes in der Fassung vom 2. April 

2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 14. Dezember 2023 (Nds. GVBl. 

S. 313), erhält folgende Fassung: 

unverändert 

  

„7. Leistungen, die nach § 3 Nr. 11 c EStG steuerfrei 

sind, bis zur Höhe des dort genannten Betrages.“ 

 

  

  

Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 9. Dezember 

2023 in Kraft. 

unverändert 

 

 

(Verteilt am 07.03.2024) 


